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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1995

Norm

UWG §9a Abs1

Rechtssatz

Vom Gesetzeszweck her gesehen macht es für das Erreichen des verpönten Anlocke0ekts keinen Unterschied, ob der

die Zugabe ankündigende Verkäufer einer Ware die Zugabe selbst gewährt oder in Absprache mit einem Dritten von

diesem gewähren läßt. Wird die Zugabe im Einvernehmen mit dem Ankündigenden von einem Dritten gewährt, so

liegt ein Zugabenverstoß des Ankündigenden vor.
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